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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.01.2024 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

der MDR berichtete am 06. Januar 2024, dass die Stadt Erfurt 100.000 Euro zuzüglich Zinsen an 

nicht genutzten Fördergeldern zurückzahlen muss, weil Planungspersonal für die Realisierung der 

Hochwasserschutzprojekte fehle. Die Fördermittel waren für Ufer- und Deicharbeiten in 

Kerspleben und Töttleben, sowie für den Rückbau der Furtbrücke an der Weimarischen Straße in 

Linderbach gedacht. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Wie stellt die Stadtverwaltung Erfurt künftig, trotz Personalengpässen, einen wirksamen 

Hochwasserschutz für die Bürgerinnen und Bürger sicher? 

2. Welche Maßnahmen ergreift die Stadtverwaltung Erfurt, um die nicht umgesetzten 

Maßnahmen in Kerspleben, Töttleben und Linderbach realisieren zu können? 

3. Welche Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes können in diesem und nächsten Jahr 

realisiert werden? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

09.01.2024, gez. i. A. xxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion SPD, Herr Frenzel 
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